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Kundmachung 
 
Gemäß § 94 (6) der OÖ. Gemeindeordnung 1990 wird kundgemacht, dass der Gemeinderat in 
seiner am Mittwoch, den 03.07.2024 abgehaltenen Sitzung nachstehende die Öffentlichkeit 
berührende Beschlüsse gefasst hat:  
 
 
Bebauungsplan Marktzentrum Süd-Ost (Liegenschaften Markt 6, 7, 8 und Badergasse 1): 
Einleitung des Verfahrens 
Der Ortsplaner Herr DI Thomas Eder präsentiert den Bebauungsplan den Gemeinderäten.  
Der Gemeinderat stimmt dem Grundsatzbeschluss über die Einleitung des Verfahrens für die 
Erlassung des Bebauungsplanes Nr. 10/2024 für den Bereich Marktzentrum Süd-Ost mit 24 JA-
Stimmen und einer NEIN-Stimme (GR Margarete Pichler) zu.  
 
 
Beschlussfassung der Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes Nr. 2.25 und des 
Flächenwidmungsplanes Nr. 3.33: Erweiterung des bestehenden Bauland- Dorfgebiet auf 
den Parzellen Nr. 1068/11 und 1068/12, KG Neuhaus (Siedlung Stadlbauer) 
Der Gemeinderat stimmt auf Grund der vorliegenden Stellungnahmen der Beschlussfassung des 
Verfahrens zur Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes Nr. 2.25 sowie der Beschlussfassung 
der Änderung des Flächenwidmungsplanes Nr. 3.33 - Erweiterung des bestehenden Bauland-
Dorfgebiet auf den Parzellen Nr. 1068/11 und 1068/12, KG Neuhaus, einstimmig zu.  
 
 
Musikverein St. Martin i. M.: Ansuchen um Erhöhung des Gemeindebeitrages 
Durch den Umzug in das neue Gebäude sind die Betriebskosten im Gegensatz zu dem alten 
Probelokal in der Volksschule deutlich gestiegen. Zusätzlich zu den Betriebskosten für Heizung, 
Strom und Wasser fallen noch zusätzliche monatliche Kosten an. Der Gemeinderat beschließt 
einstimmig, die Erhöhung des jährlichen Gemeindebeitrages für den Musikverein und das 
Jugendblasorchester auf € 6.000,00 ab dem Jahr 2024 zu erhöhen.  
 
 
Resolution an die Landesregierung von Oberösterreich: Keine Einhebung der 
Landesumlage zu Lasten der Gemeindefinanzen - Antrag von GV Gerhard Mahringer von 
der MFGFraktion gemäß § 46 Abs.2 OÖ Gemeindeordnung 1990 
Der Beschluss der Resolution wird im Gemeinderat mit 3 JA-Stimmen (MFG-Fraktion), 3 
Stimmenthaltungen (GR Manuela Pühringer, GR Ines Wögerer, GR Silvia Wolkerstorfer) und 19 
NEIN-Stimmen (die restlichen Gemeinderäte) abgelehnt.  
 
 
 
 
 



  

 
Neubau Güterweg Lanzersdorf-Duttinger: Änderung der Aufteilung der Finanzierung 
In der GR-Sitzung vom 15.12.2202 wurde die Verordnung für den Neubau des Güterweges 
Lanzersdorf-Duttinger beschlossen.  
Bei Gesamtkosten von € 130.000,00 wurde die Finanzierung mit 65 % EU-Fördermittel berechnet. 
Da nun die EU-Fördermittel nur 55 % betragen, beschließt der Gemeinderat einstimmig, dass sich 
die ausstehenden 10 % die Interessentengemeinschaft und die Gemeinde je zur Hälfte aufteilen.  
 
 
 
 Der Bürgermeister: 
 
 
Angeschlagen am: 11.07.2024 
 
Abgenommen am: 26.07.2024 
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